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RS OGH 1985/10/24 8Ob30/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1985

Norm

ABGB §1319a A

Rechtssatz

Das Ausmaß der Obsorgep6icht des Wegehalters gegenüber einer Person, die auf Grund einer vertraglichen

Vereinbarung mit dem Wegehalter den Weg benützt, kann nicht geringer sein als jenes, das sich auf Grund der

Vorschrift des § 1319 a ABGB gegenüber Personen ergibt, die den Weg ohne solche vertragliche Vereinbarung

benützen.
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